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seitiger Unterstützung und Bestärkung zu begegnen 
!St. 

Zumindest am Rande betraf auch das Thema der 
AG Abolitionismusdie Gewalt gegen Frauen. Gerlinda 
Smaus berichtete über Dekriminialisierungsbe­
mühungen und unterschied sorgfältig zwischen den 
Interessen der männlich geprägten Abolitionismus­
bewegung und möglichen feministischen Interessen. 
In Bereichen, in denen strafrechtlicher Schutz für 
Frauen nicht existiert, z.B. bei der Vergewaltigung in 
der Ehe, ist kein Raum für Überlegungen abolitioni­
stischer Art. 

Eine sehr grundsätzliche Frage behandelte Malin 
Bode in der AG Demokratieverständnis und Entschei­
dungsfindung von Frauen. Sie bezweifelte, daß die 
Demokratie eine für Frauen per se günstige Staats­
form bzw. ein für Feministinnen taugliches Konzept 
ist, und versuchte, durch Analyse feministischer Pro­
jekte und Handlungsformen Grundzüge der 
Selbstorganisation, des Vorgehens und der Konflikt­
bewältigung unter Frauen herauszukristallisieren. 

Um konkrete Strategien und Instrumente für die 
Rechtspraxis ging es Astrid Mattijssen. Sie stellte die 
UN-Antidiskriminierungskonvention vor, die in ihrem 
Text erfreulich spezfisch und umfassend ist, aber 
leider kaum Durchsetzungsinstrumente vorsieht und 
von der Bundesrepublik, die sie 1985 ratifiziert hat, 
nicht sehr ernst genommen wird. 

Zwei weitere AGs hatten in erster Linie den Er­
fahrungsaustausch als Grundlage gemeinsamen Han­
delns zum Inhalt. 

In der von Dagmar Oberlies vorbereiteten AG 
Über Liebe und Arbeit ging es um Erfahrungsaus­
tausch lesbischer Juristinnen. Dabei kamen sowohl 
Zusammenhänge zwischen Lesbischsein und Wahl 
des Studienfaches als auch Erfahrungen als Lesbe an 
der Uni in verschiedenen Tatigkeitsbereichen zur 
Sprache. 

Ebenfalls dem Erfahrungsaustausch und dem 
Aufbrechen der Vereinzelung von Frauen, die an 
Hochschulen tätig sind oder promovieren/ habilitie­
ren wollen, diente die AG Hochschulfrauen, die von 
Susanne Baer, Barbara Degen und mir initiiert wurde. 

Das Plenum am Sonntagmorgen fiel diesmal, 
anders als bei manchen früheren Juristinnentagen, 
eher kurz aus. Die Fülle der Informationen bei der 
Vorstellung der AGs, das endlich besser werdende 
Wetter und die lange Rückfahrt, die die meisten 
Teilnehmerinnen noch vor sich hatten, trugen dazu 
bei, daß auf dem Plenum nicht mehr inhaltlich ver­
tiefend oder kontrovers diskutiert wurde. Un terschie­
de der Strategien und Standpunkte zeigten sich in 
den Themen der AGs und bei Diskussionen inner­
halb der einzelnen Veranstaltungen und wurden-aus 
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meiner Sicht glücklicherweise, da ich für diese Form 
der Streitkultur zu ungeduldig bin - nicht ins Plenum 
getragen. Das Plenum diente nur noch der Vernet­
zung, die in den verschiedensten Bereichen gefordert 
und vorangetrieben wurde. Über die zur Verabschie­
dung vorgestellten Briefe an Bundesaußenminister 
Kinkel (Antidiskriminierungskonvention) und an 
den Bundestag (Schurz behinderter Frauen durch das 
Sexualstrafrecht) sowie eine Resolution zum Asyl­
recht für Frauen herrschte sofort Einigkeit, und da 
auch der nächste Juristinnentag durch die Zusage der 
Kölnerinnen, die Organisation zu übernehmen, und 
die Zustimmung der Bonnerinnen, sich um die in­
haltliche Vorbereitung zu kümmern, gesichert war, 
endete der 21. Juristinnentag ungewöhnlich pünkt­
lich mit stürmischem Beifall für die Organisatorin­
nen und mit Vorfreude auf das nächste Jahr. 

Anna Hochreucer 

bonnbonn 

Gesetze und Gesetzentwürfe 
-In einem Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN (13/847) setzt sich diese Fraktion dafür 
ein, daß „dem Ehegatten der Partner einer gleich-oder 
verschiedengeschlecht!ichen nichtehelichen Lebensge­
meimchaft gleichsteht", wenn es um das Weiterbeste­
hen des Mietverhältnisses nach dem Tod eines Partners 
geht. Das Bürgerliche Gesetzbuch soll entsprechend 
ergänzt werden. 
- Die Bundesregierung will die gesetzliche Amts­
pjlegschaftabschaffen und an ihre Stelle eine freiwil­
lige Beistandschafe treten lassen, die die Vaterschaft 
fescscellc und Unterhaltsansprüche geltend macht. 
Dies geht aus dem Entwurf des Beistandsschafcsge­
setzes (13/892) der Bundesregierung hervor. Diese 
Beistandschafe, die alle alleinsorgeberechtigten El­
ternteile beantragen können, soll auch die Beistand­
schafe des bisherigen Rechts ersetzen. Grund für die 
Änderung ist die Kritik an der bisherigen Regelung, 
nach der teils das Rechtsinstitut an sich in Frage zu 
stellen ist, teils die Automatik des Eintritts beanstan­
det wird. 

Anträge 
- Mit einer Reform des Kindschaftsrechts will die 
Fraktion der SPD erreichen, daß das Kind und seine 
Rechte stärker in den Vordergrund rücken. In einem 
am 26. Juni veröffentlichten umfangreichen Antrag 
(13/1752) verlangt sie gleichzeitig, daß der Schwer­
punkt beim elterlichen Sorgerecht in Richtung auf 
eine elterliche Sorgepflicht verschoben wird. In ei-
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nem von der Bundesregierung angeforderten Gesetz­
entwurf muß nach Auffassung der SPD klargestellt 
werden, daß Eltern für die Entwicklung und Erzie­
hung verantworclich sind und bleiben. Es sei daher 
notwendig, den Begriff des „Sorgerechts" durch den 
der „elterlichen Verantwortung" zu ersetzen. 
- In einem Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (13/18229) spricht sich diese 
für Maßnahmen der Bundesregierung zur Überwin­
dung der ungleichen Behandlung von Personen mit 
gleichgeschlechtlicher Identität aus und fordert von 
der Bundesregierung die Vorlage eines Entwurfs 
eines Antidiskriminierungsgesetzes. Grundlage sollte 
das Ziel der Gleichbehandlung aller Bürgerinnen 
und Bürger ungeachtet ihrer sexuellen Identität sein, 
jegliche rechtliche Ungleichbehandlung soll besei­
tigt werden. 

Anfragen/Antworten 
- Eltern, die sich scheiden lassen, sollen künfcig die 
gemeimame Sorge für ihre Kinder behalten, solange 
kein Elternteil einen Antrag auf Alleinsorge stelle. 
Diese Regelung sieht ein im Bundesjustizministeri­
um erarbeiteter Rohentwurf eines Gesetzes zur Rege­
lung des Kindschaftsrechts vor, auf den die Bundes­
regierung in ihrer am 19. Juni veröffentlichten Ant­
wort ( 1311661) auf eine entsprechende Kleine Anfra­
ge (13/1454) der Gruppe der PDS hinwies. 

Nach dem Entwurf, der derzeit innerhalb der 
Bundesregierung abgestimmt wird, ist einem Antrag 
auf Übertragung der Alleinsorge stattzugeben, wenn 
entweder der andere Elternteil zustimmt oder wenn 
zu erwarten ist, daß die Aufhebung der gemeinsa­
men Sorge und die Übertragung auf den ancragstel­
lenden Elternteil dem Wohl des Kindes am besten 
entspricht. Die Bundesregierung bestreitet, daß die 
gemeinsame Sorge künftig zum Regelfall werden 
soll. 
- Durch eine Große Anfrage (13/1649) möchte die 
SPD erfahren, welche Hilfen die Bundesregierung 
zur medizinischen, therapeutischen und psychothera­
peutischen Betreuung der Frauen für notwendig hält, 
die in den Jahren 1978 und 1979 in der DDR durch 
die Gabe von Immunglobulinen im Rahmen einer 
Impfprophylaxe mit dem Hepatitis B- Virus infiziert 
wurden. In diesem Zusammenhang soll auch mitge­
teilt werden, ob Antragsfristen zur Geltendmachung 
von Ansprüchen nach dem Unterstützungsab­
schlußgesetz verlängert werden können, die zum 31. 
Mai 1995 ausgelaufen sind. 

Clara Rilke-Westhoff, Sitzender weiblicher Akt, Anfang der 
zwanziger Jahre 
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Bereike, Christiane: Die Frauenfrage ist Rechtsfrage. 
Die Juristinnen der deutschen Frauenbewegung 
und das Bürgerliche Gesetzbuch, Baden-Baden 
(Nomos), 1995. 

Terre des Femmes (Hrsg.): Rundbrief 2/95; mit Bei­
trägen u.a. zu: Vergewaltigung in der Ehe ein­
schließlich einer Synopse der aktuellen Reform­
vorschläge, gemeinsames Sorgerecht, Menschen­
rechte für Frauen, Informationen über Proteste 
gegen die Aufnahme Japans in den Weltsicher­
heitsrat u.a. aufgrund der Zwangsprostitution im 
2. Weltkrieg, über UNO-Menschenrechtspeti­
tionen und die Gründung des Netzwerks FOR­
WARD gegen genitale Verstümmelung. 
Bezug: Terre des Femmes e.Y., PF 253i, 72015 Tübingen. 

Görner /Hofmann/ Müller/ Ritter/ Upmann: Schul­
den - Informationsbroschüre für Frauen, Hrsg.: 
Frauen informieren Frauen - FIF eV.; aus dem 
Inhalt: Gerichtliche Mahnverfahren und 
Zwangsvollstreckung: Was passiert, wenn Schul­
den eingetrieben werden, Unterhalt und Ver­
schuldung, Überschuldung und Möglichkeiten 
zur Schuldenregulierung, Öffentliche Hilfen. 
Bezug: Frauen informieren Frauen - FIF e.Y. Kassel, 
Westring 67, 34127 Kassel. 
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